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Schul- und Kindergartengesetz Kommunales Volksschulgesetz (kVSG) 
- Anpassung des Titels ans neue kantonale Recht 
- Formulierung wie vergleichbare kommunale Erlasse 

I. Allgemeine Bestimmungen I. Allgemeine Bestimmungen 
 

 Art. 1 Geltungsbereich 
1 Dieses Gesetz regelt die Grundzüge der Organisation 
der Volksschule sowie des Schulbetriebs im Rahmen 
der kantonalen Volksschulgesetzgebung. 
2 Soweit dieses Gesetz keine besonderen Bestimmun-
gen enthält, findet das kantonale Recht Anwendung. 

- Wesentliche Aspekte des Volksschulwesens sind im 
kantonalen Recht (Volksschulgesetz [VSG] und 
Volksschulverordnung [VSV]) geregelt. Das vorlie-
gende Gesetz setzt die kantonalen Vorgaben für die 
Gemeinde Domat/Ems um. 

- Alle Aspekte, die nicht im kVSG geregelt werden, 
richten sich nach dem kantonalen Recht (Abs. 2). 
Auf spezifische Verweise für einzelne Punkte wird 
bewusst verzichtet. 

Art.  1 Trägerschaft 
1 Die politische Gemeinde gewährleistet und fördert 
die Entwicklung und Ausbildung der Kinder im Kinder-
garten und in der Volksschule im Rahmen der kanto-
nalen Gesetzgebung und der Stufenlehrpläne. 
2 Zur besseren Bewältigung schulischer Aufgaben 
kann sich die Gemeinde mit Zustimmung der Urnen-
gemeinde mit anderen öffentlich-rechtlichen Körper-
schaften zu einem Gemeindeverband zusammen-
schliessen. 

Art. 2 Trägerschaft 
1 Die […] Gemeinde gewährleistet und fördert die Ent-
wicklung und Ausbildung der Kinder […] in der Volks-
schule im Rahmen der kantonalen Gesetzgebung und 
des Lehrplanes. 
2 Die Gemeinde führt folgende Schulstufen: 

a) Kindergartenstufe; 

b) Primarstufe; 

c) Sekundarstufe I. 

- Redaktionelle Anpassung an das übergeordnete 
Recht 

- Abs. 2 (bisher): Zusammenschlüsse im Bereich der 
Volksschule sind derzeit nicht geplant, so dass auf 
eine entsprechende Regelung verzichtet werden 
kann.  
Sollte künftig ein Zusammenschluss aktuell werden, 
so kann dieser auch ohne eine ausdrückliche Rege-
lung im kVSG vorgenommen werden. Die Zuständig-
keit richtet sich nach der Gemeindeverfassung. 

- Abs. 2 (neu): Formulierung gemäss Muster-Schul-
ordnung des AVS 

Art.  2 Wöchentliche Schulzeit 

Die wöchentliche Schulzeit dauert von Montag bis 
Freitag. 

 - Schulzeit ist bereits im kantonalen Recht geregelt. 
Auf eine Wiederholung kann und soll verzichtet 
werden. 
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Art.  3 Schulmaterial 
1 Jedem Schüler wird im Rahmen des Voranschlags 
eine Grundausstattung an Lehr- und Verbrauchsmate-
rial unentgeltlich abgegeben. 
2 Der Schulrat erlässt hierzu in Absprache mit dem Ge-
meindevorstand ein Reglement. 

 - Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltli-
chen Grundschulunterricht ergibt sich aus Art. 19 BV. 
Die Kostenlosigkeit ergibt sich auch aus Art. 15 VSG. 

- Die Unentgeltlichkeit umfasst nach Lehre und Praxis 
auch alle notwendigen und dem Unterrichtszweck 
unmittelbar dienenden Lehrmittel und Materialien 
(BGE 144 I 1 E. 2.2). Zu Kosten bei obl. Exkursionen, 
Lagern oder weiteren Veranstaltungen vgl. Art. 15 
VSG sowie BGE 144 I 1 E. 3.1.3 und 3.2.3. 

- Auf eine Regelung soll verzichtet werden. Was als 
«Grundausstattung» im Sinne von Lehre und Praxis 
gilt und im Rahmen des Budgets beschafft wird, 
kann von der Bildungskommission und der Schullei-
tung festgelegt werden. 

- In der Vernehmlassung wurde beantragt, zur Klä-
rung der offenen Fragen einen Artikel zur Kostenlo-
sigkeit aufzunehmen. Das Ziel kann jedoch nicht er-
reicht werden; es werden eher noch neue Fragen 
aufgeworfen. Zudem geht die vorgeschlagene For-
mulierung über die bisherige Praxis hinaus. Weiter 
besteht bei einer Regelung die Gefahr, dass diese im 
Widerspruch zu künftigen Entwicklungen der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung stehen. 

Art.  4 Ausgabenvollzug 

Die Kreditfreigabe im Rahmen des Voranschlags ob-
liegt dem Gemeindevorstand. In Absprache mit dem 
Schulrat kann er diesen oder andere Schulorgane er-
mächtigen, Ausgaben für bestimmte Zwecke und bis 
zu einem bestimmten Betrag zu vollziehen. 

 
 

 
- Der Ausgabenvollzug ist bereits im Organisationsge-

setz geregelt (Art. 30a OrgG), so dass auf eine Be-
stimmung im kVSG verzichtet werden kann. 
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II. Volksschule  
 - Aufgrund der beschränkten Anzahl Bestimmungen 

kann auf eine Unterteilung verzichtet werden. 

Art.  5 Weitere Schulangebote  
1 Nebst den im kantonalen Schulgesetz vorgesehenen 
kann der Gemeinderat auf Antrag des Schulrates die 
Einführung weiterer Schulangebote beschliessen. 
2 Die Gemeinde bietet im Weiteren pädagogisch-the-
rapeutische Massnahmen im Sinne des kantonalen 
Gesetzes über die Förderung Behinderter (Behinder-
tengesetz) an. 

Art.  3 Zusätzliche Angebote  

Die Bildungskommission kann dem Gemeindevor-
stand die Einführung von zusätzlichen Angeboten vor-
schlagen, die für einen guten Schulbetrieb zweckmäs-
sig oder erforderlich sind. 

- Terminologie orientiert sich am kantonalen Recht 
- Die Formulierung verzichtet auf eine (ohnehin nicht 

durchsetzbare) Verpflichtung der BiKo zur Antrag-
stellung, wenn zusätzliche Angebote mit Blick auf 
den Schulbetrieb angezeigt sind. Ob ein Angebot 
angezeigt ist oder nicht, liegt im sachgerechten Er-
messen der BiKo. Die kann-Bestimmung erlaubt der 
BiKo, aus Gründen der politischen Opportunität auf 
einen Antrag zu verzichten. 

- Der Entscheid über den Antrag der BiKo richtet sich 
nach den Entscheidbefugnissen bzw. den Finanz-
kompetenzen gemäss Gemeindeverfassung (Ge-
meindevorstand oder Gemeinderat). Vorberatung 
und Antragstellung im Parlament obliegt gemäss 
Gemeindeverfassung dem Gemeindevorstand. 

- Auf die Nennung von einzelnen möglichen Angebo-
ten wird bewusst verzichtet. Ebenso auf die Wieder-
holung des kantonalen Rechts. 

- In der Vernehmlassung wurde vorgeschlagen, kon-
krete Angebote aufzuführen. Eine Aufzählung mög-
licher (aber noch nicht bestehender) Angebote ist 
wenig zielführend, da so die Verständlichkeit und 
die normative Kraft der Bestimmung verloren geht. 
Eine Aufzählung bestehender Angebote kann dazu 
führen, dass für jedes neue Angebot eine Revision 
des kVSG als nötig erachtet wird. Zudem stellt sich 
die Frage, ob Angebote, für welche kein Bedarf 
mehr besteht, formell aus dem Gesetz zu streichen 
sind. Daher wird auf eine Ergänzung verzichtet. 
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Art.  6 Unterrichtssprache, Fremdsprachen 
1 Die Unterrichtssprache ist Deutsch. 

2–4 ... * 

Art.  4 Schulsprache […] 
1 Die Schulsprache ist Deutsch. 
2 Verfügt ein Kind im Vorschulalter im Hinblick auf den 
Eintritt in den Kindergarten nicht über genügend 
Deutschkenntnisse, so können die Erziehungsberech-
tigten von dem für den Bereich Soziales zuständigen 
Departement in Absprache mit der Schulleitung ver-
pflichtet werden, dass ihr Kind an sprachfördernden 
Massnahmen teilnimmt. 

- Vgl. Art. 6 GV. 
- Der Begriff «Schulsprache» ist rechtlich präziser. Im 

Rahmen der zweisprachigen Klassen wird auch Rä-
toromanisch als Schulsprache verwendet. Eine ent-
sprechende Ergänzung ist jedoch nicht erforderlich; 
dies kann der Praxis überlassen werden. 

- Abs. 2 orientiert sich an der Regelung in Chur. Das 
Bundesgericht hat die Verpflichtung zu sprachför-
dernden Massnahmen für zulässig erklärt, aber die 
Kostenbeteiligung der Eltern aufgehoben. 

- Der Entscheid liegt an einer Schnittstelle zwischen 
dem Departement Gesellschaft und Soziales und 
der Schule. Aufgrund des Alters der Kinder erscheint 
die Zuständigkeit des Departements Gesellschaft 
und Soziales als richtig. Der Entscheid erfolgt jedoch 
im Hinblick auf den Schulbesuch, so dass die Schul-
leitung einzubeziehen ist. Ein Einbezug der Sozial-
kommission ist nicht zweckmässig, da diese andere 
Aufgaben hat. 

- Aufgrund der Vernehmlassung wurde die Formulie-
rung angepasst, um den Inhalt klarer zum Ausdruck 
zu bringen. 

- In der Vernehmlassung wurde vorgeschlagen, Abs. 2 
in Art. 3 zu überführen. Bei den sprachfördernden 
Massnahmen handelt es sich bislang um private An-
gebote, die nicht «verstaatlicht» werden sollen. 
Eine Zuweisung der Aufgabe in den Bereich Bildung 
steht im Widerspruch zu der im Rahmen des Orga-
nisationsgesetzes vorgenommenen Aufgabenzuwei-
sung. Bereits heute werden sprachfördernde Mass-
nahmen vorgeschlagen, die in den meisten Fällen 
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befolgt werden. Eine verpflichtendere Regelung er-
scheint daher weder nötig noch zielführend. 

Art.  8 Romanischer Kindergarten 

Im Kindergarten wird mindestens eine zweisprachige 
Abteilung Deutsch / Romanisch angeboten. 

Art.  6a Zweisprachiger Unterricht 
1 Auf der Primarstufe wird der zweisprachige Unter-
richt Deutsch / Romanisch im Sinne einer partiellen 
Immersion in der Regel in Jahrgangsklassen angebo-
ten. Mangels Schülerzahlen kann der zweisprachige 
Unterricht in Kombiklassen zusammengezogen wer-
den. 
2 Auf der Oberstufe wird der Romanisch-Sprachunter-
richt als Wahlfach angeboten und unabhängig von der 
Anzahl angemeldeter Schülerinnen und Schüler 
durchgeführt. 
3 Zusätzlich werden auf der 1./2. Oberstufe einzelne 
Fächer im Sinne einer partiellen Immersion in Roma-
nisch angeboten. Auf der 3. Oberstufe kann Roma-
nisch im Bereich Individualisierung im Rahmen von 
zwei Lektionen angeboten und durchgeführt werden. 
4 Wird mangels Nachfrage auf einer oder mehreren 
Klassenstufen kein zweisprachiges Angebot geführt, 
entscheidet der Schulrat im Rahmen der übergeord-
neten Gesetzgebung über ein allfälliges Ersatzange-
bot. 

Art.  5 Zweisprachiger Unterricht 
1 Rätoromanisch wird in der Schule wie folgt verwen-
det: 

a) Im Kindergarten wird mindestens eine zweispra-
chige Abteilung Deutsch / Rätoromanisch angebo-
ten. 

b) Auf der Primarstufe wird der zweisprachige Unter-
richt Deutsch / Rätoromanisch im Sinne einer par-
tiellen Immersion […] angeboten. […] 

c) Auf der Sekundarstufe I wird der Rätoromanisch-
Sprachunterricht als Wahlfach angeboten und un-
abhängig von der Anzahl angemeldeter Schülerin-
nen und Schüler durchgeführt.  
Zusätzlich werden in der 1./2. Klasse der Sekundar-
stufe I einzelne Fächer im Sinne einer partiellen 
Immersion in Romanisch angeboten. In der 
3. Klasse der Sekundarstufe I kann Rätoromanisch 
im Bereich Individualisierung im Rahmen von zwei 
Lektionen angeboten und durchgeführt werden. 

2 Kann wegen geringer Nachfrage auf einer oder meh-
reren Klassenstufen kein zweisprachiges Angebot ge-
führt werden, entscheidet die Bildungskommission im 
Rahmen der übergeordneten Gesetzgebung über ein 
allfälliges Ersatzangebot. 

- Die Bestimmung fasst die bisherigen Art. 6a und 8 
in einem Artikel zusammen. 

- Sie konkretisiert Art. 6 Abs. 2 GV, wonach das Gesetz 
die Verwendung des Rätoromanischen in der Schule 
regelt. Daher wird am Begriff «verwendet» festge-
halten. 

- Abs. 1 lit. b: In der Regel erfolgt der zweisprachige 
Unterricht in Jahrgangsklassen. Namentlich wenn 
sich nicht genügend SuS dafür anmelden, kann der 
Unterricht in zweisprachigen Kombiklassen erfol-
gen. Dies wird im nächsten Schuljahr der Fall sein.  
Aus rechtlicher Sicht ist eine ausdrückliche Rege-
lung nicht zwingend. Aufgrund der Unsicherheiten 
hinsichtlich der künftigen Schülerzahlen soll auf 
eine solche Verankerung der bisherigen Regel ver-
zichtet werden. Es ist zwar weiterhin das Ziel, zwei-
sprachige Jahrgangsklassen zu führen, sofern die 
nötige Anzahl erreicht wird. Falls die Schülerzahlen 
mittel- und längerfristig diese «Regel» nicht erlau-
ben sollten, so würden Regelung und Praxis ausei-
nanderfallen. Dies soll vermieden werden. 

- Abs. 1 lit. c übernimmt inhaltlich das geltende 
Recht, das relativ detailliert ist.  

- In der Vernehmlassung wurde beantragt, nicht nur 
eine partielle Immersion vorzusehen. Aus Sicht der 
Arbeitsgruppe hat sich die bisherige Praxis bewährt. 

- Auf eine gesetzliche Vorgabe zu den erforderlichen 
Vorkenntnissen in Rätoromanisch soll verzichtet 
werden, da dies im Widerspruch zur beabsichtigten 
Stärkung des Rätoromanischen stehen könnte. 
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III. Kindergarten 
 - Aufgrund der Integration des Kindergartens in die 

Volksschule erübrigt sich dieser Abschnitt. 

Art.  7 Anspruch auf Kindergartenbesuch / Pflich-
ten der Eltern 

1 Alle Kinder haben Anspruch auf einen zweijährigen 
Kindergartenbesuch. Der Besuch des Kindergartens 
ist freiwillig. 
2 Mit dem Eintritt des Kindes verpflichten sich die El-
tern dafür zu sorgen, dass ihre Kinder den Kindergar-
ten regelmässig besuchen. Unbewilligte Urlaube oder 
Ferienverlängerungen können einen Verweis, Bussen 
von CHF 50.00 bis CHF 1'000.00 oder den Ausschluss 
nach sich ziehen. 

 - Mit der letzten Revision des kantonalen Schulge-
setzes wurde der Besuch des Kindergartens obliga-
torisch. Die kommunalen Bestimmungen sind da-
durch gegenstandslos geworden. 

Art.  8 Romanischer Kindergarten 

Im Kindergarten wird mindestens eine zweisprachige 
Abteilung Deutsch / Romanisch angeboten. 

 - Neu im Artikel über den zweisprachigen Unterricht 
geregelt (vgl. vorne Art. 5 Abs. 1 lit. b). 

Disziplinarordnung II. Verhaltensregeln und Disziplinarverfahren 
- Umfang und Tragweite des verfassungsrechtlichen 

Legalitätsprinzips im Bereich des schulischen Dis-
ziplinarwesens ist zumindest teilweise ungeklärt. 
Aufgrund eines so genannten «Sonderrechtsver-
hältnisses» der SuS zur Schule wurde früher eine 
Regelung auf Verordnungsstufe als ausreichend er-
achtet. Ob diese Auffassung auch mit Art. 5 Abs. 2 
GG (BR 175.050) und Art. 31 GV vereinbar ist, wo-
nach wichtige Bestimmungen in der Form des Ge-
setzes zu erlassen sind, wurde bislang gerichtlich 
nicht geklärt. Ein Urteil des Bundesgerichts zu einer 
vergleichbaren Regelung der gesetzlichen Grund-
lage im Kanton Zürich weckt zumindest gewisse 
Zweifel (vgl. BGE 150 I 39, E. 4.3 und E. 5). 
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- Art. 55 VSG erwähnt als Disziplinarmassnahme ein-
zig den Schulausschluss. Daneben bestehen aber 
weitere Disziplinarmassnahmen mit einer ähnli-
chen Wirkung. Ob diese durch die kantonale Rege-
lung «abgedeckt» sind, wurde bislang noch nicht 
gerichtlich beurteilt. 

- Aus diesen Gründen sollen die wichtigen Bestim-
mungen im Disziplinarwesen nach den Vorgaben 
des übergeordneten Rechts im Gesetz geregelt 
werden. Hingegen sollen die weniger einschnei-
denden Disziplinarmassnahmen sowie weitere Ein-
zelheiten in einer von der Bildungskommission zu 
erlassenden Disziplinarordnung geregelt werden. 
Dieser Lösungsansatz trägt den rechtlichen Vorga-
ben und den Rückmeldungen aus der Vernehmlas-
sung Rechnung. 

A. ALLGEMEINES 
  

Art.  1 Zweck 

Die Disziplinarordnung dient zusammen mit dem 
Schul- und Kindergartengesetz der Gemeinde Domat/ 
Ems der Sicherstellung eines geordneten Schulbe-
triebs. 

 - Aufgrund der Integration ins kVSG sind die bisheri-
gen Art. 1 und 2 Disziplinarordnung nicht mehr 
zwingend. 

Art.  2 Gültigkeit 

Die Disziplinarordnung gilt für alle Schülerinnen und 
Schüler der Gemeindeschulen von Domat/Ems. 
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A. VERHALTENSREGELN 

 

Art.  3 Schuldisziplin  
1 Die Schülerinnen und Schüler haben sich unterei-
nander taktvoll und tolerant zu verhalten. Sie haben 
unter sich und gegenüber den Lehrpersonen, den 
Schulbehörden und dem Schulpersonal Anstand und 
Rücksicht zu üben. 
2 Die Schulzeiten sind strikte einzuhalten und den 
Weisungen der Lehrpersonen, der Hauswartperso-
nen, der Schulleitung und der Schulbehörden ist Folge 
zu leisten. 

3 Die Schülerinnen und Schüler haben alles zu unter-
lassen, was den Schulbetrieb stört. 

Art.  6 Schuldisziplin  
1 Die Schülerinnen und Schüler verhalten sich unterei-
nander und gegenüber Dritten anständig und rück-
sichtsvoll. Physische und psychische Gewalt oder Aus-
grenzungen sind zu unterlassen. 
2 Die Schulzeiten sind […] einzuhalten. 
3 Den Weisungen der Lehrpersonen, […] der Schullei-
tung und weiteren Mitarbeitenden der Schule […] ist 
Folge zu leisten. 
4 Die Schülerinnen und Schüler haben alles zu unter-
lassen, was den Schulbetrieb stört. 

- Entspricht weitgehend dem geltenden Recht. Die 
Regelung wird bewusst offen und allgemein gehal-
ten, da nie alle möglichen «Tatbestände» erfasst 
werden können. 

- Abs. 1: Bisherige Regelung wird redaktionell ge-
strafft, da die beiden Sätze die gleichen Werte be-
tonen. Anstand und Rücksicht ist gegenüber allen 
Personen geboten und nicht nur Mitarbeitenden 
der Schule. Ergänzt wird die Bestimmung mit einer 
Aussage zu Gewalt und Ausgrenzung. 

- Abs. 3: Auf eine detaillierte Aufzählung aller Mitar-
beitenden der Schule soll verzichtet werden. Der 
Begriff «Mitarbeitende der Schule» ist weit auszu-
legen und hängt nicht von der organisatorischen 
Einordnung ab. Namentlich hinsichtlich der Schul-
anlagen gehören auch die Abwarte dazu. 

- Bei Bedarf kann die BiKo die Verhaltensregeln kon-
kretisieren. Eine ausdrückliche Ermächtigung ist 
nicht erforderlich (vgl. Art. 17 Abs. 2 lit. c kVSG). 

Art.  4 Räume, Einrichtungen, Geräte 
1 Die für die Schullokalitäten und Schulareale beste-
henden Hausordnungen sowie die diesbezüglichen 
Weisungen des Schulpersonals sind zu befolgen. 

2 Die Schülerinnen und Schüler haben zu den Einrich-
tungen der Schullokale und Schulareale sowie zu den 
Geräten und dem Schulmaterial Sorge zu tragen. 

Art.  7 Räume, Einrichtungen, Geräte 
1 Die für die Schullokalitäten und Schulareale beste-
henden Hausordnungen sowie die diesbezüglichen 
Weisungen […] sind zu befolgen. 
2 Die Schülerinnen und Schüler haben zu den Einrich-
tungen der Schullokalitäten und Schulareale sowie zu 
den Geräten und dem Schulmaterial Sorge zu tragen. 

- Entspricht dem geltenden Recht 
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Art.  5 Genuss- und Suchtmittel 

Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke 
sowie von Suchtmitteln aller Art sind auf dem Schula-
real und bei Schulveranstaltungen verboten. 

Art.  8 Genuss- und Suchtmittel 

Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke 
sowie von Suchtmitteln aller Art sind während der Un-
terrichtszeit auf dem Schulareal und bei Schulveran-
staltungen verboten. 

- Entspricht dem geltenden Recht.  
- Mit der Anpassung des Wortlauts wird der Rege-

lung im kommunalen Polizeigesetz über die sucht-
mittelfreien Zonen (Art. 12 kPolG) Rechnung getra-
gen.  

- Als Unterrichtszeit gelten die Zeiten, zu denen Un-
terricht erteilt wird (inkl. Pausen und Mittags-
pause). In der übrigen Zeit richtet sich das Verbot 
nach Art. 12 kPolG (inkl. Ausnahmemöglichkeit) 

- Wie sich aus der Formulierung ergibt, gilt die zeitli-
che Einschränkung nicht bei Schulveranstaltungen. 

 
B. DISZIPLINARVERFAHREN 

- In diesem Abschnitt sollen nur die wichtigen Best-
immungen geregelt werden (vgl. Bemerkung zum 
Abschnitt II.) 

Art.  6 Disziplinarstrafen 
1 Verstösse gegen die Disziplinarordnung werden mit 
Verweis, Strafaufgaben, Arrest oder besonderer Ar-
beit bestraft. 
2 Im Arrest muss die Schülerin bzw. der Schüler unter 
Aufsicht beschäftigt werden. 
3 Die Höchstdauer für Arrest und für besondere Arbei-
ten beträgt sechs Halbtage. 
4 Die Inhaber der elterlichen Gewalt sind über jede 
ausgesprochene Disziplinarstrafe von einem halben 
Tag und mehr durch die entscheidende Instanz zu in-
formieren. 

Art.  9 Disziplinarmassnahmen […] 
1 Verstösse gegen die Verhaltensregeln werden insbe-
sondere mit mündlichem oder schriftlichem Verweis, 
Strafaufgaben, besonderer Arbeit oder Arrest […] ge-
ahndet. 
2 Bei erheblichem disziplinarischem Fehlverhalten 
kann eine Schülerin oder ein Schüler von besonderen 
Schul- und Klassenanlässen bis zu einer Woche (z.B. 
Lager, Projektwoche) ausgeschlossen werden. 
3 Stört eine Schülerin oder ein Schüler den Unterricht 
in einem oder mehreren Fächern oder den Schulbe-
trieb wiederkehrend oder in gravierender Art und 
Weise, so kann sie oder er vom betreffenden Unter-
richt teilweise oder vollständig ausgeschlossen wer-
den. 

- Marginalie: Terminologie entspricht dem kantona-
len Recht (Art. 55 VSG).  

- Abs. 1: Die Verhaltensregeln sind vorne in Art. 6-8 
festgehalten. Die Reihenfolge der Massnahmen  
orientiert sich an der steigenden Intensität. Die 
Aufzählung ist nicht abschliessend. 

- Aufgrund des Legalitätsprinzips werden die schwer-
wiegenderen Massnahmen in Abs. 2 und 3 genauer 
umschrieben. 

- Im Bereich des Disziplinarwesens sollte m.E. von 
«Ausschluss» gesprochen werden. Dispensation ist 
nach allgemeinem Sprachverständnis eine Befrei-
ung und keine Sanktion. Das kantonale Recht ver-
wendet den Begriff jedoch für rasche (vorsorgliche) 
Massnahmen zur Aufrechterhaltung des Schulbe-
triebs oder zum Wohl einer Schülerin/eines Schü-
lers (vgl. Art. 98 lit. c VSG und Weisung EKUD). 
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- Abs. 3 orientiert sich an den Richtlinien des AVS 
zum Ausschluss von Schülerinnen und Schülern 
vom Unterricht. 

- Als Ausschluss im Sinn von Abs. 3 gilt wohl auch die 
Zuweisung in eine Time-out-Klasse (sofern diese 
Form eingeführt wird). Vgl. Regelung in Art. 10. 

- Auf die ursprünglich vorgesehene Regelung zum 
Arrest (analog zur bisherigen Abs. 2 und 3) wird auf-
grund der Zielsetzung der «Verwesentlichung» ver-
zichtet. Die Einzelheiten sind von der BiKo zu re-
geln.  

 
 - Die im Vernehmlassungsentwurf vorgesehene Re-

gelung zum teilweisen oder vollständigen Schulaus-
schluss wurde in Art. 9 Abs. 3 (ursprünglicher Abs. 
1) bzw. Art. 10 (ursprünglicher Abs. 2) verschoben. 

Art.  7 Kompetenzen  
1 Die Lehrpersonen, die Schulhausvorsteher bzw. 
Schulhausvorsteherinnen und die Schulleitung kön-
nen einen schriftlichen oder mündlichen Verweis, 
Strafaufgaben und Arrest bis zu einem Halbtag verfü-
gen. 
2 Der Schulrat hat die Kompetenz, sämtliche verfügba-
ren Disziplinarmassnahmen auszusprechen. 

Art.  10 Zuständigkeit 
1 Einen vorsorglichen Ausschluss vom Unterricht von 
höchstens zehn Schultagen kann das zuständige Mit-
glied der Schulleitung zusammen mit der Gesamt-
schulleiterin bzw. dem Gesamtschulleiter ausspre-
chen.  
2 Der Entscheid über einen teilweisen oder vollständi-
gen Ausschluss im Rahmen des übergeordneten Rechts 
obliegt der Schulleitung. 
3 Die Bildungskommission ist in den Fällen nach Absatz 
1 und 2 zu informieren. 
4 Für die übrigen Disziplinarmassnahmen regelt die 
Bildungskommission die Zuständigkeit. 

- Marginalie: Zuständigkeit besser als Kompetenzen 
- Die Zuständigkeit soll der Schwere der Massnahme 

angemessen sein, weshalb Art. 10 eine differen-
zierte, abgestufte Zuordnung vorsieht. 

- Als wichtige Bestimmungen im Gesetz zu regeln 
sind der vorsorgliche sowie der teilweise oder voll-
ständige Ausschluss (Abs. 1 und 2).  

- Nach dem kantonalen Recht obliegt der Entscheid 
über den Schulausschluss dem Schulrat (vgl. Richt-
linien AVS). Der kommunale Gesetzgeber kann aber 
eine andere Zuständigkeit vorsehen. Nach dem 
Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG) ist die/der 
Vorsitzende einer Kollegialbehörde für den Erlass 
von vorsorglichen Massnahmen zuständig. Abs. 1 
entspricht diesem Grundsatz. Vgl. auch Art. 4 Wei-
sungen EKUD über Absenzen, Urlaub und Dispen-
sation vom Unterricht. 
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- Auf die im Vernehmlassungsentwurf vorgesehene 
Regelung der Zuständigkeiten für die übrigen Dis-
ziplinarmassnahmen wird verzichtet, da diese Vor-
schriften als weniger wichtige Bestimmungen gel-
ten können. SIe sollen daher von der BiKo in einem 
Reglement bestimmt werden (Abs. 4). 

Art.  8 Feststellung des Sachverhaltes, rechtliches 
Gehör 

1 Art und Umstände des Disziplinarverstosses sind abzuklä-
ren. Die Schülerin bzw. der Schüler ist anzuhören. 

2 In Fällen, in denen Arrest oder besondere Arbeit von 
mehr als zwei Halbtagen in Frage stehen, sind vor dem 
Entscheid auch die Eltern oder Erziehungsberechtig-
ten anzuhören. Auf ihr Verlangen ist ihnen der Ent-
scheid schriftlich und begründet mitzuteilen. 

Art.  11 Verfahren und Entscheid 
1 Das Verfahren und die Anforderungen an Entscheide 
über Disziplinarverfahren richten sich nach dem kan-
tonalen Recht.  
2 Die Bildungskommission kann ergänzende Bestim-
mungen erlassen. 

- Das Verfahren richtet sich nach den allgemeinen 
Grundsätzen des Verwaltungsverfahrens und ist zu-
mindest teilweise in kantonalen Weisungen und 
Richtlinien geregelt. Da sich diese Bestimmungen 
v.a. an die Verfahrensleitung bzw. die zuständige 
Person/Behörde richten, kann auf eine Regelung im 
Gesetz verzichtet werden. 

- Abs. 2: Zur Unterstützung erscheint es zweckmäs-
sig, wenn die BiKo ergänzende Bestimmungen er-
lässt. 

- Abs. 3: Auf eine eigenständige Regelung kann auf-
grund des kantonalen Rechts (Art. 95 VSG) verzich-
tet werden. Art. 95 Abs. 1 VSG verlangt eine schrift-
liche Mitteilung mit Rechtsmittelbelehrung. Dies 
entspricht auch den allgemeinen verfahrensrechtli-
chen Grundsätzen. 

Art.  9 Weiterzug   
1 Disziplinarstrafentscheide der Lehrpersonen, der 
Schulhausvorsteher bzw. Schulhausvorsteherinnen 
und der Schulleitung können innert 14 Tagen seit Mit-
teilung an den Schulrat weitergezogen werden. Dieser 
entscheidet endgültig. 

 - Die im Vernehmlassungsentwurf vorgesehene Re-
gelung zum Entscheid kann aus den bei Art. 11 ge-
nannten Gründen verzichtet werden. 

- Der Weiterzug bzw. die Rechtsmittel sind im Ab-
schnitt IV. geregelt. Auf eine Wiederholung in die-
sem Abschnitt kann und soll verzichtet werden. 

- teilweisen oder vollständigen Schulausschluss 
wurde in Art. 9 Abs. 3 (ursprünglicher Abs. 1) bzw. 
Art. 10 (ursprünglicher Abs. 2) verschoben. 
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2 Disziplinarstrafentscheide des Schulrats können un-
mittelbar Betroffene gemäss kantonaler Schulgesetz-
gebung an das kantonale Erziehungs-, Kultur- und 
Umweltschutzdepartement weiterziehen. 

Art.  10 Information Lehrpersonen und Schulbe-
hörde 

Lehrpersonen und Schulbehörden informieren sich 
gegenseitig unter Wahrung der Schweigepflicht und 
der Verhältnismässigkeit über Disziplinarfälle. 

Art.  12 Interne Information […] 

Lehrpersonen, weitere Mitarbeitende der Schule, die 
Schulleitung und die Bildungskommission informieren 
sich gegenseitig unter Wahrung der Schweigepflicht 
und der Verhältnismässigkeit über Disziplinarfälle. 

- Das Datenschutzrecht verlangt für die Bearbeitung 
von besonders schützenswerten Personendaten 
(wozu die vorgesehene Information über Diszipli-
narmassnahmen gehört) eine Grundlage in einem 
formellen Gesetz. Daher wird die Bestimmung be-
lassen. 

IV. Schulleitung und Schulaufsicht  III. Aufsicht und Leitung der Schule 
 

 
A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

Art.  9 Organisation 
1 Die Schulleitung und Schulaufsicht obliegt entspre-
chend der übergeordneten Gesetzgebung sowie den 
nachfolgenden Bestimmungen: 

a) dem Gemeinderat 

b) dem Gemeindevorstand 

c) dem Schulrat 

d) der Schulleitung 

Art.  13 Organisation 

Die Aufsicht und die Leitung der Schule obliegt ent-
sprechend der übergeordneten Gesetzgebung sowie 
den nachfolgenden Bestimmungen: 

a) dem Gemeinderat; 

b) dem Gemeindevorstand; 

c) der Bildungskommission; 

d) der Schulleitung. 

- Lit. d: Die Terminologie entspricht der Gliederung 
gemäss Organigramm und der Aufgabenüberprü-
fung des Bildungsbereichs sowie jener von Budget 
und Jahresrechnung. 

- Das Zusammenfassen schliesst die Aufteilung von 
Aufgaben und Kompetenzen auf die verschiedenen 
Funktionen innerhalb der Schulleitung nicht aus. 

 

4.1 Gemeinderat   
 

Art.  10 Aufgaben 

Nebst weiterer, ausdrücklich zugewiesener Aufgaben 
und unter Vorbehalt der Kompetenzen von Urnenge-
meinde, Vorstand und Schulrat entscheidet der Ge-
meinderat namentlich über: 

Art.  14 Gemeinderat 

Unter Vorbehalt der Kompetenzen von Urnenge-
meinde, Vorstand und Bildungskommission entschei-
det der Gemeinderat im Bereich des Schulwesens 
über: 

- Die Zuständigkeiten des Gemeinderats ergeben 
sich bereits aus der Gemeindeverfassung. Analog 
zum bisherigen Recht werden die Aufgaben im Be-
reich des Schulwesens hier zusammengefasst. 

- Die Steuerung des Personalbestandes erfolgt mit 
der jetzigen Gemeindeverfassung über das Budget 
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a) alle finanziellen Belange des Schul- und Kindergar-
tenwesens 

b) die Schaffung und Aufhebung neuer Stellen, wobei 
eine während drei Jahren nicht besetzte Stelle 
auch ohne ausdrückliche Beschlussfassung als auf-
gehoben gilt 

c) die Genehmigung der vom Schulrat zu erlassenden 
Disziplinarordnung 

a) das Budget; 

b) frei bestimmbare Ausgaben im Rahmen der Fi-
nanzkompetenzen; 

c) weitere, ihm ausdrücklich zugewiesene Aufgaben. 

und nicht mehr über die Genehmigung von Stellen. 
Die frühere Regelung beim Gemeinderat wurde ge-
strichen. 

- Die Disziplinarordnung wird wegen der Vorgaben 
des übergeordneten Rechts ins kVSG integriert. 

- Lit. b: z.B. Einführung von zusätzlichen Angeboten 
(je nach finanzieller Tragweite) 

- Die Aufzählung ist nicht abschliessend. Lit. c erlaubt 
die Zuweisung von weiteren Aufgaben durch eine 
entsprechende gesetzliche Regelung. 

4.2 Gemeindevorstand 
  

Art.  11 Aufgaben 
1 Dem Gemeindevorstand obliegen alle Aufgaben im 
Schulwesen, welche nicht einer anderen Instanz zuge-
wiesen sind, insbesondere: 

a) der Entscheid über den das Schulwesen betreffen-
den Voranschlag, welcher dem Gemeinderat un-
terbreitet wird 

b) die Liegenschaftsverwaltung 

c) die Wahl und Führung der Schulhauswarte 

Art.  15 Gemeindevorstand 

Unter Vorbehalt der Kompetenzen von Urnenge-
meinde, Gemeinderat, Bildungskommission und Ge-
schäftsleitung entscheidet der Gemeindevorstand im 
Bereich des Schulwesens über: 

a) den Antrag zum Budget; 

b) frei bestimmbare Ausgaben im Rahmen der Fi-
nanzkompetenzen; 

c) Bau und Unterhalt der von der Schule genutzten 
Liegenschaften; 

d) weitere, ihm ausdrücklich zugewiesene Aufgaben. 

- Die Zuständigkeiten des Gemeindevorstands erge-
ben sich bereits aus der Gemeindeverfassung. Ana-
log zum bisherigen Recht werden die Aufgaben im 
Bereich des Schulwesens hier zusammengefasst. 

- Die Aufzählung ist nicht abschliessend. Lit. c erlaubt 
die Zuweisung von weiteren Aufgaben durch eine 
entsprechende gesetzliche Regelung. 

4.3 Schulrat  B. BILDUNGSKOMMISSION 
 

Art.  16 Geschäftsordnung 
… 

2 Der Gesamtschulleiter nimmt an den Sitzungen des 
Schulrates mit beratender Stimme teil. 

Art. 16 Zusammensetzung 
1 Die Zusammensetzung der Bildungskommission 
richtet sich nach der Gemeindeverfassung. 

- Abs. 1: Die Zusammensetzung der Bildungskom-
mission richtet sich nach Art. 53 GV. 
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3 Es liegt im Ermessen des Schulrates, Lehrpersonen 
oder Fachleute zu den Beratungen beizuziehen. 

2 Die Schulleitung bzw. eine Vertretung nimmt an den 
Sitzungen der Bildungskommission mit beratender 
Stimme teil. 
3 Es liegt im Ermessen der Bildungskommission, Lehr-
personen, weitere Mitarbeitende der Schule oder an-
dere Fachleute zu Beratungen beizuziehen. 

- Die angepasste Formulierung in Abs. 2 bringt zum 
Ausdruck, dass nicht zwingend jeweils alle Mitglie-
der der Schulleitung an den Sitzungen der BiKo an-
wesend sein müssen. 

Art. 12* Aufgaben 
1 Dem Schulrat obliegt die strategische Führung der 
Schulen und Kindergärten. Er leitet und beaufsichtigt 
diese, erfüllt die ihm in der übergeordneten Gesetz-
gebung übertragenen Aufgaben und ist namentlich 
zuständig für: 
… 

e) die Übertragung von schulischen Nebenämtern 
und Zusatzfunktionen an Lehrpersonen, auf An-
trag der Schulleitung 

f) das Straf- und Disziplinarwesen, namentlich: 

1. der Erlass einer (vom Gemeinderat zu geneh-
migenden) Disziplinarordnung, wobei darin die 
Strafkompetenz für Disziplinarstrafen auf an-
dere Schulorgane übertragen werden kann 

2. die Erledigung der in seine Zuständigkeit fallen-
den Disziplinar- und Straffälle 

Art. 17 Aufgaben, a) Allgemein 
1 Der Bildungskommission obliegt die strategische 
Führung der Schule. […] 
2 Ihr kommen folgende Aufgaben zu: 

a) Festlegung von Leitbild, Legislaturzielen, Organi-
gramm und Funktionendiagramm der Schule; 

b) Leitung, Beaufsichtigung und Qualitätssicherung 
der Schule; 

c) Erlass der für den Schulbetrieb erforderlichen Reg-
lemente und Pflichtenhefte; 

d) Vorbereitung des Budgets zuhanden des Gemein-
devorstands; 

e) Entscheid über Beschwerden gegen Entscheide 
der Schulleitung und anderen kommunalen Instan-
zen im Schulwesen; 

f) weitere Aufgaben im Bildungswesen, die nicht […] 
einer anderen Behörde zugewiesen sind. 

3 Die Bildungskommission ist berechtigt, dem Ge-
meindevorstand zuhanden des Gemeinderates An-
träge im Zusammenhang mit dem Schulwesen zu un-

- Die Regelung entspricht dem geltenden Recht. 
- Die Aufzählung in Abs. 2 ist nicht abschliessend. 

Nach lit. e liegt die «generelle Auffangkompetenz» 
(d.h. Aufgaben, die nicht ausdrücklich einer ande-
ren Behörde zugewiesen sind) bewusst bei der Bil-
dungskommission. Diese kann durch Reglement o-
der Pflichtenheft einzelne Aufgaben an andere Gre-
mien/Behörden übertragen. 

- Abs. 2 lit. b: hier geht es um die strategischen As-
pekte (vgl. Art. 92 VSG). Die operative Umsetzung 
obliegt der Schulleitung.  
Leitung und Beaufsichtigung beziehen sich v.a. auf 
die Schulleitung. Soweit die Leitung und Beaufsich-
tigung der Schulleitung obliegt, kommt der BiKo die 
«Oberaufsicht» zu. 

- Lit. c: Der Erlass von Reglementen und Pflichtenhef-
ten soll hier geregelt werden. 

- Lit. d: das kantonale Recht schreibt die Zuständig-
keit des Schulrates (BiKo) für Entscheide über Be-
schwerden gegen Verfügungen kommunaler In-
stanzen vor(Art. 95 Abs. 1 VSG). 

- Lit. f: Eine Aufgabendelegation kann sich insbeson-
dere aus dem kVSG, dem übergeordneten Recht, 
den Pflichtenheften oder dem Funktionendia-
gramm ergeben. 
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g) die Vorbereitung des die Schulen und die Kinder-
gärten betreffenden Voranschlages zuhanden des 
Gemeindevorstandes 

h) die Festlegung und Bekanntmachung der Schul- 
und Ferientermine 

i) die Verwaltung des Schul- und Lehrmittelmaterials 

j) Sämtliche Aufgaben und Entscheide, welche ein-
zelne Lehrpersonen oder Schüler betreffen 

Art.  13 Antragsrecht 

Der Schulrat ist berechtigt, dem Gemeindevorstand 
zuhanden des Gemeinderates Anträge im Zusammen-
hang mit dem Schulwesen zu unterbreiten. Der Ge-
meindevorstand leitet diese Anträge mit seiner Stel-
lungnahme an den Gemeinderat weiter. 

terbreiten. Der Gemeindevorstand leitet diese An-
träge mit seiner Stellungnahme an den Gemeinderat 
weiter. 

- Abs. 3 übernimmt Art. 13 des geltenden Rechts. 
Eine Weiterleitung an den Gemeinderat hat nur zu 
erfolgen, wenn dieser für einen Entscheid zustän-
dig ist. Anträge im Zuständigkeitsbereich des Ge-
meindevorstands sind selbstverständlich auch 
möglich (aber ohne Weiterleitung ans Parlament). 

Art. 12* Aufgaben 
1 Dem Schulrat obliegt die strategische Führung der 
Schulen und Kindergärten. Er leitet und beaufsichtigt 
diese, erfüllt die ihm in der übergeordneten Gesetz-
gebung übertragenen Aufgaben und ist namentlich 
zuständig für: 

a) Die Wahl und Abwahl: 

1. der Lehrpersonen 
2. der Mitglieder der Schulleitung 
3. der Angestellten des Schulsekretariats 
4. der Schulsozialarbeitenden 
5. des Schularztes und des Schulzahnarztes 

… 

Art. 18 b) Anstellungen, Wahlen und Entlassungen 
1 Die Bildungskommission ist zuständig für: 

a) Anstellung der Mitglieder der Schulleitung; 

b) Wahlen und Anstellungen, die nicht durch dieses 
Gesetz oder durch Pflichtenhefte einer anderen 
Behörde zugewiesen sind; 

c) Entlassung von Lehrpersonen und weiteren Mitar-
beitenden der Schule. 

2 Für die Anstellung von Lehrpersonen und weiteren 
Mitarbeitenden der Schule setzt die Bildungskommis-
sion einen Ausschuss ein, dem mindestens je eine 
Vertretung der Bildungskommission und der Schullei-
tung angehört. 

- Die Regelung der Zuständigkeit der BiKo bei Anstel-
lungen und Wahlen beruht auf deren Stellung als 
strategisches Organ im Schulbereich. Die Delega-
tion an einen Ausschuss steht im Einklang mit dem 
kantonalen Recht. 

- Abs. 3: Zu den im Reglement zu regelnden Punkten 
gehört u.a. der Beizug/die Anhörung von Lehrper-
sonen oder der Stichentscheid des Vorsitzes.  

- Aufgrund der Bedeutung des Anstellungsverfah-
rens rechtfertigt es sich, die Regelungskompetenz 
der Bildungskommission ausdrücklich aufzuführen. 
Zudem wird sie durch die Formulierung nicht nur 
ermächtigt, sondern verpflichtet, entsprechende 
Regeln nach Art. 17 Abs. 2 lit. c des Entwurfs zu er-
lassen. 
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c) Die Übertragung von schulischen Nebenämtern 
und Zusatzfunktionen an Lehrpersonen, auf An-
trag der Schulleitung 

… 

i) Sämtliche Aufgaben und Entscheide, welche ein-
zelne Lehrpersonen oder Schüler betreffen 

3 Einzelheiten des Anstellungsverfahrens regelt die Bil-
dungskommission in einem Reglement. 

Art. 12* Aufgaben 
1 Dem Schulrat obliegt die strategische Führung der 
Schulen und Kindergärten. Er leitet und beaufsichtigt 
diese, erfüllt die ihm in der übergeordneten Gesetz-
gebung übertragenen Aufgaben und ist namentlich 
zuständig für: 

… 

b) Den Erlass der für den Schul- und Kindergartenbe-
trieb erforderlichen Reglemente und Pflichten-
hefte, wobei der Schulrat in diesem Rahmen ein-
zelne der ihm auferlegten Verwaltungsbefugnisse 
auf die ihm untergeordneten Schulorgane übertra-
gen kann 

… 

 - Neu in Art. 17 Abs. 2 lit. c des Entwurfs geregelt. 

Art.  14 Präsidium 
1 Der Schulrat wird vom zuständigen Departements-
vorsteher präsidiert. * 

2 Dem Schulratspräsidenten obliegen namentlich fol-
gende Aufgaben: 

Art.  19 Präsidium 

Der oder dem Vorsitzenden der Bildungskommission 
obliegen […] folgende Aufgaben: 

a) Leitung der Sitzungen der Bildungskommission; 

b) Vertretung der Bildungskommission nach aussen; 

c) Erlass der notwendigen vorsorglichen Massnah-
men in unaufschiebbaren Angelegenheiten im Zu-
ständigkeitsbereich der Bildungskommission; 

- Das Präsidium der Bildungskommission richtet sich 
nach Art. 53 GV. 

- Die Aufzählung ist nicht abschliessend. Lit. e er-
laubt und regelt die Übertragung von weiteren Auf-
gaben. 

- Lit. a: Zur Leitung der Sitzung gehört auch die Vor-
bereitung von Geschäften, die nicht von der Schul-
leitung oder einem anderen Mitglied der BiKo vor-
bereitet wurden. Eine ausdrückliche Regelung ist 
nicht erforderlich. 
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a) Leitung der Sitzungen des Schulrates 

b) Vertretung des Schulrates nach aussen 

c) Vorbereitung der nicht in den Bereich eines Ress-
ortverantwortlichen fallenden Geschäfte 

d) Erlass der notwendigen vorsorglichen Massnah-
men in unaufschiebbaren Angelegenheiten 

e) Vollzug der gefassten Beschlüsse in Zusammenar-
beit mit der Schulleitung 

d) Vollzug der gefassten Beschlüsse in Zusammenar-
beit mit der Schulleitung; 

e) weitere, dem Präsidium durch Gesetz, Pflichten-
heft oder Funktionendiagramm übertragene Auf-
gaben. 

- Lit. c: Die Zuständigkeit ergibt sich aus der generel-
len Regelung in Art. 5 Abs. 2 VRG. Im Zuständig-
keitsbereich der Schulleitung liegt die entspre-
chende Zuständigkeit bei der Gesamtschulleiterin 
bzw. dem Gesamtschulleiter (vgl. auch Regelung in 
Art. 11 Abs. 3 für vorsorgliche Ausschlüsse). 

Art. 15* Ressortverantwortliche 
1 Der Schulrat kann Ressortverantwortlichen aus sei-
ner Mitte Aufgabenbereiche zuweisen. Ein Schulrats-
mitglied kann mehrere Ressorts übernehmen. 

2 Die Ressortverantwortlichen bereiten die entspre-
chenden Geschäfte in Zusammenhang mit der Schul-
leitung zuhanden des Gesamtschulrates vor. 

Art.  20 Themenverantwortliche 

Die Bildungskommission kann einzelnen Mitgliedern 
die Verantwortung für bestimmte Themenbereiche 
zuweisen. 

- Aufgrund der strategischen Stellung der BiKo er-
scheint das Bezeichnen von Ressortverantwortli-
chen innerhalb der BiKo als nicht zweckmässig.  

- Die Aufnahme der Bestimmung erfolgte wegen der 
bisherigen Bestimmung. Aus rechtlichen Gründen 
könnte auf eine gesetzliche Regelung verzichtet 
werden. 

Art.  16 Geschäftsordnung 
1 Betreffend Einberufung, Ausstand, Stimmpflicht, 
Wahlen und Abstimmungen gilt die jeweilige Ge-
schäftsordnung des Gemeindevorstandes sinnge-
mäss. 

Art.  17 Protokoll 
1 Das Protokoll wird in der Regel vom Schulsekretariat 
geführt. Im Übrigen gilt diesbezüglich die jeweilige 
Geschäftsordnung des Gemeindevorstandes sinnge-
mäss. 

Art.  21 Geschäftsordnung und Protokoll 
1 Betreffend Einberufung, Ausstand, Stimmpflicht, 
Wahlen und Abstimmungen finden die Bestimmun-
gen der […] Geschäftsordnung des Gemeindevorstan-
des sinngemäss Anwendung. 
2 Das Protokoll wird in der Regel vom Schulsekretariat 
geführt. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des 
übergeordneten Rechts. 

- Abs. 1 entspricht dem geltenden Recht 
- Die Protokollführung ist im kantonalen Gemeinde-

gesetz und in der Gemeindeverfassung geregelt. 
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4.4 Schulleitung C. SCHULLEITUNG 
 

Art.  18 Aufgaben / Unterstellung 
1 Die Schulleitung besteht aus dem Gesamtschulleiter 
sowie aus einem oder zwei weiteren, ihm unterstell-
ten, Schulleitern. 

… 

 

Art. 22 Zusammensetzung 
1 Die Schulleitung setzt sich aus der Gesamtschulleite-
rin bzw. dem Gesamtschulleiter sowie den Schulleite-
rinnen und den Schulleitern zusammen. 
2 Die Präsidentin oder der Präsident der Bildungskom-
mission nimmt in der Regel an den Sitzungen der 
Schulleitung mit beratender Stimme teil. 

- Die Kompetenz der BiKo, Einzelheiten zur Zusam-
mensetzung der Schulleitung zu regeln, ergibt sich 
aus Art. 17 Abs. 2 lit. c. 

- Abs. 2 entspricht der bisherigen Praxis. Die Rege-
lung gilt für förmliche Sitzungen der Schulleitung, 
nicht aber für Treffen im Sinn von Art. 23 Abs. 4. 

Art.  18 Aufgaben / Unterstellung 

… 

2 Der Schulleitung obliegt die pädagogische und admi-
nistrative Leitung der Schulen und Kindergärten. Sie 
ist neben dem Schulrat jederzeit berechtigt, Schulbe-
suche vorzunehmen. Im Übrigen werden ihre Aufga-
ben und Kompetenzen im Pflichtenheft geregelt. 

3 Der Gesamtschulleiter ist dem Schulrat unterstellt. 

… 

 

Art. 23 Aufgaben 
1 Der Schulleitung obliegt die pädagogische, perso-
nelle, finanzielle und administrative Leitung der 
Schule auf operativer Ebene im Rahmen des überge-
ordneten Rechts und den Vorgaben der Bildungskom-
mission.  
2 Sie vollzieht die kantonalen und kommunalen Er-
lasse und Beschlüsse, sofern nicht ein anderes Organ 
dafür zuständig ist.  
3 Im Übrigen legen die Pflichtenhefte und das Funktio-
nendiagramm die Aufgaben fest: 

a) der Schulleitung; 

b) der Gesamtschulleiterin bzw. des Gesamtschullei-
ters und  

c) der Schulleiterinnen und Schulleiter. 
4 Die Schulleitung kann Fragen des täglichen Schulbe-
triebs und der Koordination auch ausserhalb der Sit-
zungen besprechen. 

- Die Kompetenz der BiKo, Einzelheiten zu den Auf-
gaben und zur Organisation/Arbeitsweise der 
Schulleitung zu regeln, ergibt sich aus Art. 21. 

- Abs. 3: Auf eine beispielhafte Aufzählung von Auf-
gaben der Schulleitung (sowie von Gesamtschullei-
ter/in und Schulleiter/innen) soll verzichtet wer-
den.  

- Die Bestimmung bringt zum Ausdruck, dass die/der 
Gesamtschulleiter/in bzw. die Schulleiter/innen 
auch eigene Aufgaben und Zuständigkeiten haben. 
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Art.  18 Aufgaben / Unterstellung 

… 

4 Der Gesamtschulleiter leitet das ihm unterstellte 
Schulsekretariat und vertritt die Schule gemäss Pflich-
tenheft und in Absprache mit dem Schulrat nach aus-
sen. 

  

V. Rechtsmittel  IV. Rechtsmittel  
 

Art.  21 Kommunale Rechtsmittel 
1 Unmittelbar Betroffene können Verfügungen der 
Schulleitung sowie vorsorgliche Verfügungen des 
Schulratspräsidenten an den Schulrat weiterziehen. 

2 Für Disziplinarentscheide gelten betreffend Weiter-
zug die Bestimmungen der Disziplinarordnung. 

3 Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage. Vorbehältlich 
einer gegenteiligen Anordnung der entscheidenden 
Instanz kommt der Beschwerde aufschiebende Wir-
kung zu. 

Art.  24 Anwendbares Recht 
1 Der Weiterzug von Entscheiden kommunaler Instan-
zen in Schulangelegenheiten richtet sich nach dem 
kantonalen Recht, sofern dieses Gesetz und gestützt 
darauf erlassene Ausführungsbestimmungen keine 
besonderen Bestimmungen enthält. 
2 Die Rechtsmittelfrist beträgt zehn Tage seit Mittei-
lung des Entscheids. 
3 Sofern die entscheidende Behörde keine andere An-
ordnung getroffen hat, kommt der Beschwerde keine 
aufschiebende Wirkung zu. 

- Das kantonale Recht regelt bereits die kommuna-
len und kantonalen Rechtsmittel, so dass auf eine 
Wiederholung im kVSG verzichtet werden kann. 

- Abs. 1: Das kantonale Recht schreibt vor, dass der 
Schulrat (BiKo) als letzte kommunale Instanz über 
Beschwerden urteilt. Einzelheiten zu den Rechts-
mitteln können in einer Fussnote aufgeführt und 
«publik» gemacht werden. Als Ausführungsbestim-
mungen gelten namentlich entsprechende Regle-
mente der BiKo. 

- Abs. 2: Die 10-tägige Frist ergibt sich aus Art. 95 
VSG. Die Formulierung orientiert sich an Art. 32 
bzw. 52 VRG. Der Fristbeginn richtet sich nach 
Art. 7 VRG. 

- Abs. 3: Im Vergleich zum geltenden Recht werden 
Regel/Ausnahme «gekehrt». Aus psychologischer 
Sicht ist es zweckmässig, wenn die «Abänderung» 
(d.h. Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung) 
zugunsten der betroffenen Person ausfällt. 

Art. 22* Kantonale Rechtsmittel 
1 Der Weiterzug von Entscheidungen an kantonale Be-
hörden richtet sich nach den entsprechenden Bestim-
mungen des kantonalen Rechts. 

 - Kantonale Rechtsmittel ergeben sich aus dem kan-
tonalen Recht; eine eigene Bestimmung im kom-
munalen Recht ist nicht zweckmässig. 

- Dies ergibt sich auch aus dem neuen Art. 24. 
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VI. Schluss- und Übergangsbestimmungen  V. Schluss- und Übergangsbestimmung - Titel wird aufgrund des Inhalts (Art. 26) angepasst. 

Art. 23  

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referen-
dum.  

Dieses Gesetz ersetzt das Schul- und Kindergartenge-
setz vom 15. April 1995 und tritt mit Ausnahme der 
Art. 14 Abs. 1 und Art. 15 nach Genehmigung durch 
das Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdeparte-
ment am 2. Juli 2004 in Kraft.  

Der Gemeindevorstand bestimmt den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Art. 14 Abs. 1 und Art. 15. Inkraft-
treten 1. Januar 2005.  

Solange Art. 37 lit. d der Verfassung nicht aufgehoben 
wird, bedarf der Erlass von Reglementen gestützt auf 
Art. 12 lit. b entsprechend der vorerwähnten Verfas-
sungsbestimmung der Genehmigung durch den Ge-
meinderat. 

Art. 25 Inkrafttreten, Aufhebung geltenden Rechts 
und Übergangsrecht  

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referen-
dum und bedarf der Genehmigung durch das kanto-
nale Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdeparte-
ment. Der Gemeindevorstand bestimmt den Zeit-
punkt des Inkrafttretens. 
2 Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
werden das Schul- und Kindergartengesetz vom 
22. März 2004 sowie die Disziplinarordnung vom 
20. Juni 2005 aufgehoben. 
3 Bis zum Erlass entsprechender Bestimmungen durch 
die Bildungskommission gelten Art. 6 Abs. 3 und 4, 
Art. 7 sowie Art. 8 der Disziplinarordnung vom 20. Juni 
2005 weiter. 

- Abs. 1: Aufgrund des fakultativen Referendums 
und der erforderlichen Genehmigung durch das E-
KUD kann das Inkrafttreten nicht direkt im Gesetz 
geregelt werden. Praxisgemäss wird der Gemein-
devorstand damit beauftragt. 

- Abs. 2 neben dem Schul- und Kindergartengesetz 
soll auch die Disziplinarordnung formell aufgeho-
ben werden. Aufgrund der Übergangsregelung 
(Abs. 3) soll die Aufhebung der Disziplinarordnung 
nicht durch separaten Beschluss des Gemeinderats 
erfolgen. 

- Abs. 3: Einzelne bislang in der Disziplinarordnung 
geregelte Punkte zu den Zuständigkeiten und zum 
Verfahren sollen künftig durch die BiKo geregelt 
werden. Bis zum Erlass/Inkrafttreten dieser Best-
immungen gelten die aufgeführten Bestimmungen 
der Disziplinarordnung weiter. 

 


